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Anhang II B 

Einreihung bei stufenübergreifendem Fachunterricht 
Für die Einreihung von Lehrpersonen, die stufenübergreifenden Fachunterricht 
erteilen, in die Lohnstufen 10 bis 16 sind folgende Kriterien massgebend, von denen 
mindestens eines erfüllt sein muss:  
a) Der betreffende Fachunterricht wird mehrheitlich auf einer tieferen Schulstufe 

erteilt beziehungsweise gehört üblicherweise zu einer tieferen Schulstufe. 
b) Die für den betreffenden Fachunterricht erforderliche berufliche Qualifikation 

stellt weniger hohe Anforderungen, als sie üblicherweise auf der betreffenden 
Schulstufe verlangt werden. 

c) Dem betreffenden Fachunterricht kommt im Hinblick auf das Haupt-
bildungsziel und im Rahmen des Leistungsauftrags der jeweiligen Schule eine 
Sonder- oder Übungsfunktion zu. 
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